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Aktuelle
Besichtigungstouren

Am Samstag, 11. Mai, um 10.30 Uhr
führt der Stadtrundgang durch die
mehr als 750 Jahre alte Barbarossa-
stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten.

Am Samstag, 18. Mai, um 11 Uhr
können kann man „Kaiserslautern mit
allen Sinnen“ erleben und dabei die
Geschichte Kaiserslauterns riechen,
sich in vergangene Jahre schmecken
und den Stadtklang hören.

Wenn nicht anders vermerkt, ist
Treffpunkt die Tourist Information.
Die Tourist Information (Telefon: 0631
3654019) bittet bei allen Führungen
um Voranmeldung.

Führung durch den
Ruheforst

Am Sonntag, 12. Mai, können sich In-
teressierte um 12 Uhr im Rahmen ei-
ner kostenlosen Führung über den Ru-
heforst Kaiserslautern informieren.
Treffpunkt ist der Andachtsplatz im
Ruheforst, Mannheimer Straße stadt-
auswärts in Richtung Hochspeyer. Ei-
ne Voranmeldung ist nicht erforder-
lich. Im Anschluss findet um 14 Uhr
am Andachtsplatz ein ökumenischer
Waldgottesdienst statt, der von Pfar-
rerin Katherina Westrich (Christuskir-
chengemeinde Kaiserslautern) und
Pfarrer Klaudiusz Okon (Pfarrei Maria
Schutz) gestaltet wird.

Sitzung des Stadt-
rechtsausschusses

Am Dienstag, 14. Mai, findet eine öf-
fentliche Sitzung des Stadtrechtsaus-
schusses statt. Beginn ist um 9 Uhr im
Rathaus Nord, Sitzungszimmer C301.
Den Vorsitz hat Christina Mayer.

Gestaltungsbeirat
der Stadt

Kaiserslautern tagt

Am Donnerstag, 16. Mai, findet im
Konferenzraum der Atlantischen Aka-
demie, Rathaus Nord, 3.OG, Raum A
305, Lauterstraße, 67655 Kaiserslau-
tern eine Sitzung des Gestaltungsbei-
rates der Stadt Kaiserslautern statt.
Der öffentliche Teil beginnt um 15 Uhr.
Auf der Tagesordnung steht der Neu-
bau eines Wohnhauses in der Turn-
erstraße. Dipl.-Ing. Marcus Kopper,
Kopperroth Architekten aus Berlin,
wird das Projekt vorstellen. Ab 15.30
Uhr wird es um das neue Verwaltungs-
gebäude auf dem ehemaligen Pfaff-
Areal gehen. Marcus Kopper wird
über die Konzeption beziehungsweise
die Überplanung des Bestandsgebäu-
des sprechen.

Städtische
Immobilien

Die Stadt Kaiserslautern vermarktet
Grundstücke und Immobilien.
Nähere Informationen:
www.kaiserslautern.de/immobilien
Dort ist auch ein Bewerbungsbogen
zum Download hinterlegt.

STADT IM BLICKPlädoyer für Lösung der Altschuldenfrage

Mit einem eindringlichen Appell
hat Oberbürgermeister Klaus
Weichel in der vergangenen Wo-
che in Berlin für eine Lösung der
Altschuldenfrage hochverschul-
deter Kommunen geworben. Das
Stadtoberhaupt vertrat das Akti-
onsbündnis „Für die Würde unse-
rer Städte“ bei der Veranstaltung
„Kommunale Altschulden und fis-
kalische Gleichwertigkeit“ in Ber-
lin. Weichel sprach das Grußwort
zu Beginn der Veranstaltung und
nahm an der abschließenden Po-
diumsdiskussion teil.

„Städte sind keine diffusen Gebil-
de. Sie sind Orte des unmittelbaren
Erlebens demokratischer Mechanis-
men und Wohlfahrtswirkungen. Da-
seinsvorsorge, Bildung, Wissen-
schaft, Kultur, Freizeit, öffentliche Si-
cherheit, Infrastruktur, Ver- und Ent-
sorgung: Städte sind nicht nur sys-
temrelevant, sie SIND das System“,
so der OB in seiner Eröffnungsrede.
Um dieses System am Laufen zu hal-
ten und nachhaltig und zukunftsfähig
zu machen, bedürfe es jedoch einer
angemessenen Ausstattung mit Res-
sourcen. „Und die, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, ist in vielen
unserer Städte nicht gegeben. Das ist
systemgefährdend!“

Der Rathauschef spannte einen Bo-
gen zur Rettung von Banken in Zeiten
der Wirtschaftskrise. Vor nicht allzu
langer Zeit habe man für Banken mit

OB Weichel vertritt Städtebündnis bei hochrangig besetzter Podiumsdiskussion

der Begründung ihrer Systemrelevanz
Milliarden aufgewendet. Weichel:
„Systemrelevante Banken, ohne de-
ren Fortbestand das ganze Finanzsys-
tem und damit unser ganzes demo-
kratisches System als bedroht galten,
wurden mit breiter Unterstützung aus
dem Feuer genommen. Wer aber fragt
eigentlich nach der Systemrelevanz
unserer Städte für unsere Demokra-
tie?“ Der OB erläuterte die Haushalts-
situation der Stadt Kaiserslautern als
Beispiel für eine hochverschuldete
Kommune. So betrage die Liquiditäts-
kreditverschuldung inzwischen 675
Millionen Euro, zuzüglich Investitions-
krediten mit einem Volumen von rund
150 Millionen Euro. „Damit bestehen
Verbindlichkeiten aus Krediten von
rund 830 Millionen Euro. Und das oh-
ne die Verbindlichkeiten unserer städ-
tischen Unternehmen“, erklärte Wei-
chel.

„Um allein die Verschuldung aus Li-
quiditätskrediten in 30 Jahren abzu-
bauen, müssten wir theoretisch jährli-
che Zahlungen in Höhe von rund 30
Millionen Euro leisten – undenkbar!
Die Entschuldung kann aus eigener
Kraft nicht gestemmt werden.“ Trotz
vielfach durchlaufener Konsolidie-
rungsrunden und Teilnahme am Kom-
munalen Entschuldungsfond und
Zinssicherungsprogrammen sei die
Abwärtsspirale, getrieben von im-
mensen Liquiditätskrediten, Zins- und
Soziallasten, unaufhaltsam.

Leistungen im Bereich der soge-

nannten „Freiwilligen Aufgaben“, also
genau dem Bereich, in dem man als
Stadt noch etwas gestalten und zur
Urbanität beitragen könne, seien
Sparzwängen unterworfen. „Alleine
den von der Aufsichtsbehörde gesetz-
ten Deckel der Zuschüsse zu halten,
ist für uns ohne Standardabsenkung
bereits nicht mehr zu schaffen. Dieser
Deckel unterliegt keiner Dynamik,
auch nicht der von Tariferhöhungen
oder allgemeinen Preissteigerungen.
Damit wird die eigentliche Urbanitäts-
gestaltung sukzessive abgeschmol-
zen.“ Jede über- oder außerplanmäßi-
ge Aufwendung oder Investition durch
Preissteigerung, ungeplante Repara-
turen, Tariferhöhungen, Aufgabener-
weiterungen oder Fallzahlerhöhung
könne die Stadt Kaiserslautern in der
Regel nur kreditfinanziert leisten.

„Wann wollen wir eine Lösung der
Altschuldenfrage angehen, wenn
nicht jetzt?“, stellte Weichel die rheto-
rische Frage am Ende seiner Rede. Die
Rahmenbedingungen dafür seien
günstig, angesichts der guten Kon-
junkturlage, niedriger Zinsen und ho-
her Steuereinnahmen. Auch der Kon-
solidierungswille seitens der Kommu-
nen sei vorhanden. „Meine Damen
und Herren, es werden Rettungsschir-
me über Banken und Staaten ge-
spannt. Warum nicht auch über uns?“

Weitere Diskussionsteilnehmer
waren Peter Strobel, Minister für Fi-
nanzen und Europa des Saarlandes,
Rolf Bösinger, Staatssekretär im Bun-

desministerium der Finanzen, Lutz Li-
enenkämper, Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen,
Thomas Schäfer, Hessischer Staats-
minister der Finanzen, sowie André
Schröder, Minister für Finanzen des
Landes Sachsen-Anhalt. Prof. Martin
Junkernheinrich vom Fachgebiet
„Stadt-, Regional- und Umweltökono-
mie“ der TU Kaiserslautern referierte
zum Thema „Optionen zum Abbau
kommunaler Liquiditätskredite – Zum
Umgang mit kommunalen Belas-
tungsdisparitäten“. Die Veranstaltung
fand in der Vertretung des Saarlandes
beim Bund statt, Ausrichter war das
saarländische Finanzministerium. |ps

Das Aktionsbündnis „Für die Würde
unserer Städte“ wurde fast auf den
Tag genau vor zehn Jahren gegründet
und besteht heute aus 70 hochver-
schuldeten Kommunen aus acht Bun-
desländern mit mehr als neun Millio-
nen Einwohnern. Seit 2009 fordert
das Bündnis von Bund und Ländern
größere und nachhaltige Unterstüt-
zung zum Abbau ihrer weitgehend
nicht selbstverschuldeten Altschul-
den und zur strukturellen Entlastung
ihrer Haushalte. Wichtiger Meilen-
stein war der im November 2014 bei
einem Treffen in Kaiserslautern ver-
abschiedete „Kaiserslauterer Appell“.

„FÜR DIE WÜRDE
UNSERER STÄDTE“

Wahlsonntag wirft seine Schatten voraus

Der Sonntag des 26. Mai ist der große
Wahltag des Jahres 2019. Insgesamt
77.254 Bürgerinnen und Bürger Kai-
serslauterns sind gefordert, ihre Stim-
me bei der Stadtratswahl, der Bezirks-
tagswahl und der Europawahl abzuge-
ben, in den Ortsbezirken zusätzlich
noch bei der Ortsbeiratswahl und der
Wahl des Ortsvorstehers.

Die Stadt besteht aus 91 Urnen-
wahlbezirken und 15 Briefwahlbezir-
ken, in denen insgesamt rund 1000
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im
Einsatz sein werden. Für jeden Wahl-
bezirk wird ein Wahlvorstand einge-
richtet, bestehend aus dem Wahlvor-
steher, dem stellvertretenden Wahl-
vorsteher, dem Schriftführer, dem
stellvertretenden Schriftführer sowie
ein bis fünf Beisitzern.

Der Wahltag beginnt in den Wahllo-
kalen um 7.30 Uhr, der Wahlvorstand
hat dann unter anderem zu prüfen, ob
die richtigen Stimmzettel geliefert
wurden, ob die Wahlurnen vorhanden
und korrekt verplombt sind und ob die
Wahlkabinen so aufgestellt sind, dass

das Wahlgeheimnis gewahrt ist. Wäh-
rend der Wahlzeit von 8 bis 18 Uhr
müssen immer mindestens drei Mit-
glieder des Wahlvorstandes, darunter
der Wahlvorsteher und der Schriftfüh-
rer oder ihre Stellvertreter, anwesend
sein. Bei der Ergebnisermittlung ab 18
Uhr müssen alle Wahlvorstandsmitg-
lieder anwesend sein. Zweimal am
Tag, um 11 und um 14 Uhr, wird dem
Landeswahlleiter in Bad Ems die
Wahlbeteiligung durchgegeben.

Nach Ende der Wahlzeit um 18 Uhr
werden dann erstmals die Urnen ge-
öffnet und die Auszählung beginnt.
Die Ergebnisse der Europa-, Bezirks-
tags- und Ortsvorsteherwahlen wer-
den in eine Schnellmeldung eingetra-
gen und schnellstmöglich an die
Wahldienststelle durchgegeben. Für
die Stadtratswahlen und die Ortsbei-
ratswahlen wird lediglich ein Trend er-
mittelt. Die endgültige Ergebniser-
mittlung für diese beiden Wahlen fin-
det am Montag im Rathaus statt. Die
sortierten Stimmzettel werden so-
dann in die vorbereiteten Umschläge

Kommunal- und Europawahlen bedeuten Großeinsatz für die beteiligten Helfer

verpackt, in den entsprechenden Kar-
ton gelegt und versiegelt.

Alle Unterlagen werden noch am
Sonntagabend durch die Wahlvorste-
her im Rathaus abgegeben. Am Wahl-
abend ist im Rathaus das ganze Per-

sonal des Bürgercenters im Einsatz,
um die Wahlunterlagen aus den Wahl-
bezirken anzunehmen, unterstützt
von Mitarbeitern der Abteilung Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nik. Ganztägig im Einsatz sind die Mit-

arbeiter des Wahlbüros (Abteilung
Statistik und Wahlen), dessen Perso-
nal immer schon im Vorfeld vor einer
Wahl aufgestockt wird, um die Vorbe-
reitungen und den eigentlichen Wahl-
sonntag bewältigen zu können. Aufga-
be des Wahlbüros ist die komplette
Abwicklung der Wahl in den 106 Wahl-
lokalen der Stadt Kaiserslautern. Das
beinhaltet im Vorfeld der Wahl etwa
die Werbung, Einteilung und Schulung
der Wahlhelfer, die Vorbereitung der
Wahlunterlagen, das Erstellen des
Wählerverzeichnisses oder die Ab-
wicklung der Briefwahl, die am 2. Mai
begonnen hat.

Die Wahlergebnisse werden, sobald
sie im Laufe des Abends des 26. Mai
vorliegen, direkt auf der städtischen
Internetseite www.kaiserslautern.de
publiziert, was frühestens gegen 19
Uhr beginnen wird. Auch wird die
Stadt an diesem Abend erstmals ihren
Twitter-Kanal nutzen, um die Wahler-
gebnisse zu posten. Nähere Informa-
tionen dazu werden noch bekannt ge-
geben. |ps

Schadensanierung in
der Maxstraße / Ecke
Mühlstraße beendet

Die Sanierungsarbeiten in der Max-
straße am Übergang zur Mühlstraße
im Eingangsbereich der Shoppingmall
„K in Lautern“ sind seit Freitag, 3. Mai,
beendet.

Die Sanierung war notwendig ge-
worden, nachdem eine chemische
Reaktion größerer Mengen Abdich-
tungsmittel im Herbst 2016 die Auf-
wölbungen der Bordanlage und des
Straßenbelags verursacht hatte. Die
Wiederherstellung der beschädigten
Straße und des angrenzenden Geh-
weges wurde in den Osterferien
durchgeführt. Für die Stadt Kaisers-
lautern sind hierbei keinerlei Kosten
entstanden. Die Sanierungskosten
hatte die Versicherung des seinerzeit
ausführenden Bauunternehmens
übernommen. Die Stadtverwaltung
Kaiserslautern bedankt sich bei allen
Verkehrsteilnehmern für die während
der Baumaßnahme unumgänglichen
Behinderungen im Verkehrsablauf. |ps

Bauarbeiten in der
Hasenstraße seit 6. Mai

Am Montag, 6. Mai, haben die Bauar-
beiten in der Hasenstraße begonnen.
Im Auftrag der Stadt wird die Hasen-
straße auf einer Strecke von 342 Me-
tern zwischen Kennel- und Kamm-
garnstraße als verkehrsberuhigte
Mischfläche ausgebaut, niveaugleich
und in gleicher Pflasterbauweise wie
die parallel laufende Schützenstraße.
Im Zuge der Bauarbeiten werden zu-
sätzlich neue Lichtmasten mit LED-
Leuchten aufgestellt.

Das Bauvorhaben beginnt im Osten
an der Einmündung Kennelstraße und
ist voraussichtlich innerhalb von
sechs Monaten fertiggestellt. Vier
Bauabschnitte sind geplant, zunächst
bis zur Kellerstraße, dann bis zur Woll-
straße, zur Holzstraße und abschlie-
ßend bis zur Kammgarnstraße. Die
Baukosten für den Ausbau belaufen
sich auf circa 535.000 Euro. Die örtli-
che Bauüberwachung erfolgt durch
das Referat Tiefbau. |ps

Stadtverwaltung online
Über das Serviceportal auf der Home-
page der Stadt Kaiserslautern stehen
viele Dienstleistungen der Stadtver-
waltung und auch des Bürgercenters
online zur Verfügung. So können etwa
Meldebescheinigungen, Führungs-
zeugnisse oder Bewohnerparkaus-
weise direkt online beantragt werden.
www.kaiserslautern.de > Servicepor-
tal. |ps

9. Mai 2019 - Jahrgang 05
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

OB Weichel vertrat die Kommunen bei der abschließenden Podiumsdiskussion mit vier Landesfinanzministern. Von links: OB Klaus Weichel,
Peter Strobel, Thomas Schäfer, Moderator Jan Hildebrand vom „Handelsblatt“, Staatssekretär Rolf Bösinger, André Schröder, Lutz Lienenkäm-
per. FOTO: STADT MÜLHEIM

FOTO: WALTER
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Bekanntmachung

Wahlbekanntmachung

Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, finden in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl
zum Europäischen Parlament und in Rheinland-Pfalz zugleich die Kommunalwahlen
einschließlich der Wahl der Ortsvorsteherinnen / Ortsvorsteher statt.

Die Wahlen dauern von 8 Uhr bis 18 Uhr.

II.

Die Stadt Kaiserslautern ist in 91 allgemeineWahlbezirke und 15 Briefwahlbezirke ein-
geteilt.

In der Stadt sind zur Erleichterung derTeilnahme an derWahl für behinderte und ande-
re Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Wahlräume barrierefrei eingerichtet.

In derWahlbenachrichtigung, die denWahlberechtigten bis zum 5. Mai 2019 zugestellt
wurde, sind Wahlbezirk und Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu
wählen haben.

Die Wahlberechtigten können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die Wählerinnen und Wähler haben ihre
Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen
gültigen Identitätsausweis oder Reisepass - mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung
soll bei der Wahl abgegeben werden; ggf. wird die Wahlbenachrichtigung für eine et-
waige Stichwahl an die Wahlberechtigten zurückgegeben.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 12 Uhr in
Kaiserslautern, Burggymnasium, Burgstraße 18 (Eingang Schulhof) zusammen.

Im Wahlbezirk 1110 wird eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt. In diesem
Wahllokal werden für wahlstatistische Auszählungen Stimmzettel verwendet, auf de-
nen Geschlecht und Geburtsjahr in sechs Gruppen vermerkt sind.

Ebenso ist der Briefwahlbezirk Nr. 0499, zu dem die Wahlbezirke 0410, 0420, 0430,
0440, 0450, 0460, 0470, 0480, 1310 und 1320 gehören, in die repräsentative Wahlsta-
tistik einbezogen. Für die Briefwählerinnen und Briefwähler aus diesen Wahlbezirken
werden für wahlstatistische Auszählungen ebenfalls Stimmzettel verwendet, auf de-
nen Geschlecht und Geburtsjahr in sechs Gruppen vermerkt sind.

Das Verfahren ist nach dem Gesetz über die allgemeine und repräsentative Wahlsta-
tistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des
Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz
–WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), geändert durch Artikel 1a des Gesetzes
vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962 zulässig.

Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses
ausgeschlossen.

III.

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament wird mit amtlichen Stimmzetteln gewählt.
Die Wählerinnen und Wähler erhalten beim Betreten des Wahlraumes einen weißlich-
grauen Stimmzettel mit dem Aufdruck „Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des
Europäischen Parlaments“.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Par-
tei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereini-
gungen und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen und Bewerber
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsträgers einen Kreis für die Kennzeichnung.

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wählerinnen und Wähler geben sie
in derWeise ab, dass sie auf dem rechtenTeil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, welchem Wahl-
vorschlag sie gelten soll. Die Wählerinnen und Wähler dürfen keine Bewerbernamen
ankreuzen oder streichen.

Der Stimmzettel muss von den Wählerinnen und Wählern in einer Wahlkabine des
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise
gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

IV.

DieWahl zum Stadtrat und dieWahlen zu den Ortsbeiräten werden, sofern sie nicht als
Mehrheitswahlen (siehe Abschnitt VIII) stattfinden, nach den Grundsätzen der perso-
nalisierten Verhältniswahl durchgeführt. Die Wählerinnen und Wähler erhalten im
Wahlraum nach Feststellung ihres Wahlrechts je einen Stimmzettel für jede Wahl, zu
der sie wahlberechtigt sind:

– einen orangefarbenen Stimmzettel für die Wahl zum Ortsbeirat,
– einen gelben Stimmzettel für die Wahl zum Stadtrat.

Jeder Stimmzettel enthält für jeden zugelassenen Wahlvorschlag eine Spalte, in deren
Kopfleiste die Listennummer und das Kennwort der Partei oderWählergruppe angege-
ben ist; darunter folgen unter fortlaufenden Nummern die Familiennamen und Vorna-
men der von der Partei oder Wählergruppe aufgestellten Bewerberinnen und Bewer-
ber.

Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:

1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Mitglieder des Stadt-
rats/Ortsbeirats zu wählen sind (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 KWG).

2. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen nur Bewerberinnen und Bewer-
bern geben, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KWG).

3. Die Wählerinnen und Wähler können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmen-
zahl einer Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren) (§
32 Abs. 1 Nr. 3 KWG).

4. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehen-
den Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewerbern aus verschiedenen Wahlvor-
schlägen geben (panaschieren) (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 KWG).

5. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Ankreuzen oder eine
andere eindeutige Kennzeichnung (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 KWG).

6. Die Wählerinnen und Wähler können durch Kennzeichnung eines Wahlvorschlags
diesen unverändert annehmen (Listenstimme). In diesem Fall wird jeder/jedem auf
dem Stimmzettel aufgeführten Bewerberin/Bewerber in der Reihenfolge des Wahl-
vorschlags von oben nach unten eine Stimme zugeteilt. Bei Mehrfachbenennungen
erhalten dreifach aufgeführte Bewerberinnen/Bewerber drei Stimmen, doppelt auf-
geführte Bewerberinnen/Bewerber zwei Stimmen (§ 32 Abs. 1 Nr. 6 KWG).

7. Die Wählerinnen und Wähler können Bewerberinnen/Bewerbern einzelne Stim-
men geben und zusätzlich einenWahlvorschlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung
des Wahlvorschlags gilt als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen. In diesem
Fall wird jeder Bewerberin/jedem Bewerber in der Reihenfolge des Wahlvorschlags
von oben nach unten mit Ausnahme der von der Wählerin/vom Wähler bereits mit
der zulässigen Höchstzahl (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 KWG) gekennzeichneten Bewerberin-
nen/Bewerber eine Stimme zugeteilt. Bei der Zuteilung sind Mehrfachbenennun-
gen zu berücksichtigen (§ 37 Abs. 6 KWG). Bewerberinnen/Bewerbern, deren Na-
men von der Wählerin/vom Wähler gestrichen wurden, werden keine Stimmen zu-
geteilt (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 KWG).

V.

Im Gebiet des Bezirksverbands Pfalz erhalten die Wählerinnen und Wähler einen bei-
geockerfarbenen Stimmzettel für die Wahl zum Bezirkstag.

Der Stimmzettel für die Bezirkstagswahl enthält unter Listennummern das Kennwort
der Partei oderWählergruppe sowie die Namen und weitere Personalangaben der ers-
ten fünf Bewerberinnen/Bewerber jeden Wahlvorschlags.

Die Wählerinnen und Wähler haben nur eine Listenstimme zur Kennzeichnung des
Wahlvorschlags, den sie wählen wollen. Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Lis-
tenstimme in der Weise ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich machen, welchem Wahlvorschlag sie ihre Stimme
geben wollen.

VI.

In den Ortsbezirken werden die Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher gewählt.

Sind zur Wahl mehrere Wahlvorschläge zugelassen, erhalten die Wählerinnen und
Wähler einen lilafarbenen Stimmzettel, in dem unter Angabe des jeweiligen Kennworts
die Bewerberinnen/Bewerber mit Familiennamen,Vornamen, Beruf oder Stand und ih-
rer Anschrift aufgeführt sind. Die Wählerinnen und Wähler haben eine Stimme. Sie ge-
ben diese in der Weise ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich machen, welcher Bewerberin/welchem Bewerber
sie ihre Stimme geben wollen.

Erhält bei der Wahl keine Bewerberin/kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen
Stimmen, findet

eine Stichwahl am Sonntag, dem 16. Juni 2019, von 8 bis 18 Uhr statt.

In den Ortsbezirken, in denen nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden ist,
erhalten die Wählerinnen und Wähler einen Stimmzettel, in dem sich neben dem Na-
men der Bewerberin/des Bewerbers ein Kreis für die „Ja“-Stimme und daneben ein
Kreis für die „Nein„-Stimme befinden. Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimme
in derWeise ab, dass sie durch ein in einen der beiden Kreise gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich machen, ob sie mit „Ja“ oder mit „Nein„ abstimmen.

Erhält die Bewerberin/der Bewerber bei der Wahl nicht die erforderliche Mehrheit an
„Ja“-Stimmen, wird nach öffentlicher Aufforderung zum Einreichen neuer Wahlvor-
schläge die Wahl wiederholt. Den Tag der Wiederholungswahl setzt für die Wahl der
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher der Stadtrat fest.

VII.

DieWählerinnen undWähler falten in derWahlkabine den Stimmzettel für jedeWahl so,
dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie sie gewählt
haben und legen den/die Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvorsteherin/der
Wahlvorsteher dies gestattet.

VIII.

In den Gemeinden, in denen der Stadtrat oder ein Ortsbeirat nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl gewählt wird, geben die Wählerinnen und Wähler entsprechend
den Hinweisen in der öffentlichen Bekanntmachung der zuständigen Wahlleiterin/des
zuständigen Wahlleiters über die Durchführung der Mehrheitswahl ihre Stimmen ab.

IX.

Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Beeinträchtigung des
Wahlgeschäfts möglich ist. DieTätigkeit der Briefwahlvorstände ist ebenfalls öffentlich.
Zu den Sitzungen hat jedermann Zutritt.

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses für die Kommunalwahlen wird
am Montag, dem 27. Mai 2019, ab 8:30 Uhr im Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 67657
Kaiserslautern fortgesetzt.

X.

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, können an
der Wahl in der kreisfreien Stadt Kaiserslautern, für die der Wahlschein ausgestellt ist,
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk oder durch Briefwahl teilnehmen.

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen haben, kön-
nen an den Kommunalwahlen nur durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtverwaltung die Briefwahlun-
terlagen beschaffen. Die Wählerinnen und Wähler haben die wichtigen Hinweise und
den Wegweiser für die Briefwahl auf den Merkblättern zu beachten, um im Wege der
Briefwahl gültig zu wählen.

Die Wählerinnen und Wähler, die ihre Briefwahlunterlagen bei der Stadtverwaltung
selbst in Empfang nehmen, können an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. Versen-
den sie die Wahlbriefe durch die Deutsche Post AG, müssen sie diese so rechtzeitig an
die angegebenen Stellen absenden, dass sie dort spätestens am Wahltag eingehen.
Werden die Wahlbriefe zu den angegebenen Stellen überbracht, so müssen sie dort
spätestens bis zum Ende der Wahlzeit eingehen. Die Wahlzeit für die Kommunalwah-
len und die Europawahl endet um 18 Uhr.

XI.

Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.
Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Gemeinschaft zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs.
4 Europawahlgesetz).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch).

Kaiserslautern, 24. April 2019

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister als Stadtwahlleiter

Bekanntmachung

Öffentlicher Auftraggeber
Name Stadtverwaltung Kaiserslautern -Stabsstelle IV.1 –Zentrale Vergabestelle
Lauterstr. 2 , 67657 Kaiserslautern
Telefon 0 63 1-36 5-44 32 Fax 0 63 1-36 5-16 28
E-Mail verg-bau@kaiserslautern.de

Zuschlag erteilende Stelle:
Stadtbildpflege Kaiserslautern, Daennerstraße 11, 67657 Kaiserslautern

Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer 3974

Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren
Es werden elektronische Angebote akzeptiert

ohne elektronische Signatur (Textform).
Die Stadtverwaltung Kaiserslautern möchte den Eingang von digitalen Angeboten for-
cieren.
Schriftform

Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung
Daennerstraße 11, 67657 Kaiserslautern

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose
Stadtbildpflege Kaiserslautern, Sanierung Halle 3, Heizung -Lüftung
Montage von 70 m Präzisionsstrahlrohr zur Anbindung von ca. 175 lfdm Deckenstrahl-
platten
(verschiedene Ausführung)
Montage von
2 St Heizkörper
2 St. Feuchtraumentlüftungen mit jeweils 60 m3/h

Aufteilung in Lose
nein

Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
Beginn: KW 35/2019 -Ende: KW 36/2019
Frühestens am 26.08.2019 / Spätestens am 30.08.2019
-innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang durch den AG
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: Innerhalb von 7 Werktagen nach ange-
kreuzter Frist für
den Ausführungsbeginn

Nebenangebote
nicht zugelassen

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden
nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E73151618
Angebote werden elektronisch in Textform zugelassen.
BITTE BEACHTEN: Anforderungen können nur noch digital über Subreport-ELViS er-
folgen.

Ablauf der Angebotsfrist am 05.06.2019 um 10:00 Uhr

Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle, siehe oben

Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

Eröffnungstermin am 05.06.2019 um 10:00 Uhr
67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A007
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
Bieter und Ihre Bevollmächtigten

Nachweise zur Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikati-
onsverzeichnis).
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit
dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben ge-
mäß § 6a Abs. 3
VOB/A zu machen:
Auf Verlangen der Vergabestelle innerhalb einer Frist von 6 Kalendertagen
alle Nachweise aus EFB 124 Formular Eigenerklärung zur Eignung oder Angabe PQ-
Nachweis

Ablauf der Bindefrist 05.07.2019

Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
Vergabeprüfstelle i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Landesverordnung über die Nachprü-
fungsbehörden für die Vergabe öffentlicher Aufträge ist die Aufsichts-und Dienstleis-
tungsdirektion in Trier (ADD), Willy – Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Kaiserslautern, 02.05.2019
gez.
Andrea Buchloh-Adler
Werkleiterin

Bekanntmachung

Universitätsstadt Kaiserslautern bietet an:

Denkmalgeschütztes Kiosk – Eisenbahnstraße 74

Bei dem angebotenen Objekt handelt es sich um eine ehemalige
Straßenbahnhaltestelle, die seit vielen Jahren als Kiosk genutzt
wird. Das Grundstück ist 53 m² groß und vollständig überbaut,
es befindet sich südwestlich der Einmündung der Bahnhofstraße
in die Eisenbahnstraße sowie nördlich der Bahnunterführung
zum Betzenberg.
Das Kiosk verfügt über drei Räume, den Verkaufsraum sowie
sanitäre Anlagen mit separatem Zugang und einem
Anschlussraum ebenfalls mit separatem Zugang.
Die Gasheizung erfolgt über einen Gaseinzelofen.

Mindestgebot =Verkehrswert 38.000,00 Euro

Zwecks Bauberatung fungieren als Ansprechpartnerinnen beim
Referat Stadtentwicklung:
Frau Inge Klein – Telefon: (0631) 365 - 2679 und
Frau Sibylle Klein – Telefon: (0631) 365 - 4145

Interessenten werden gebeten, Bewerbungen in einem verschlossenen und beson-
ders gekennzeichneten Umschlag bis zum 15.06.2019 beim Referat Finanzen – Abtei-
lung Liegenschaften, Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslautern, einzureichen.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage www.kaiserslautern.de - Rubrik
Immobilien; hier ist auch ein Bewerbungsbogen zum Download bereitgestellt.

Die jeweilige Angebotshöhe entfaltet keine anspruchsbegründende Wirkung. Die An-
nahme von Kaufangeboten obliegt der Entscheidung der politischen Gremien der
Stadt Kaiserslautern.

Informationen:

Liegenschaften:
Telefon: (0631) 365 – 2656
Fax: (0631) 365 – 1239
E-mail: liegenschaften@kaiserslautern.de

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntmachung

Am Montag, 13.05.2019, 17:00 Uhr, findet im kleinen Ratssaal des Rathauses,Willy-Brandt-
Platz 1, Kaiserslautern, eine öffentlliche Sitzung des Beirates für Migration und Integration
der Stadt Kaiserslautern statt.

T a g e s o r d n u n g

1. Begrüßung
2. Interkulturelle Woche 2019-Infostand „Markt der Begegnungen“ am 21.09.2019
3. Konzept „Familiensportfest“ im Rahmen der Interkulturellen Woche 2019
4. Beiratswahl 2019 – Kandidatengewinnung und geplante Veranstaltungen
5. Organisatorische Fragen
6. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
7. Mitteilungen
8. Verschiedenes

gez. Valentina Dederer
Vorsitzende

Bekanntmachung

Die Sitzung desVerwaltungsrates der Stadtentwässerung Kaiserslautern –
Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Kaiserslautern (STE-AöR)

findet am Dienstag, den 14.05.2019 um 16:00 Uhr

im Sitzungszimmer (E 18, 2. OG) der Stadtentwässerung AöR,
Blechhammerweg 50, 67659 Kaiserslautern

statt.

T a g e s o r d n u n g

ÖffentlicherTeil

1. Mitteilungen
2. Anfragen

Nicht öffentlicherTeil

1. Vergabeentscheidung
2. Vergabeentscheidung
3. Vergabeentscheidung
4. Vergabeentscheidung
5. Vergabeentscheidung
6. Vergabeentscheidung
7. Mitteilungen
8. Anfragen

Bekanntmachung

Am Dienstag, 14.05.2019, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses,Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine öffentliche Sitzung des Sozialausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Haushalt

3. Kennzahlen

4. Asyl

5. Mitteilungen

6. Anfragen

In Vertretung
gez. Joachim Färber
Beigeordneter

Bekanntmachung

Am Dienstag, 14.05.2019, 14:30 Uhr findet im Sitzungszimmer der Stadtentwässerung,
Blechhammerweg 50 eine Sitzung desWerkausschusses Stadtbildpflege statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Mitteilungen

3. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Vergabe von Erd-, Kanal-, Mauer-, und Betonarbeiten für die Sanierungsmaßnah-
men der Halle 3 Werkstatt (Ausschreibung 3936)

2. Vergabe von Industrietore für die Sanierungsmaßnahmen der Halle 3 Werkstatt
(Ausschreibung 3939)

3. Vergabe von Erd-, Mauer- und Betonarbeiten für die Sanierungsmaßnahmen am
Abladeplatz
(Ausschreibung 3949)

4. Vergabe von Elektroarbeiten für die Werkstatt- und
Montagehalle 7 (Ausschreibung 3956)

5. Vergabe von Fassadenarbeiten für die Werkstatt- und Montagehalle 7 (Ausschrei-
bung 3957)

6. Vergabe von Sanitärarbeiten für dieWerkstatt- und Montagehalle 7 (Ausschreibung
3958)

7. Vergabe von Heizung, Lüftung, MSR für die Werkstatt- und Montagehalle 7 (Aus-
schreibung 3959)

8. Mitteilungen

9. Anfragen

In Vertretung
gez. Beate Kimmel
Bürgermeisterin

Bekanntmachung

Am Mittwoch, 15.05.2019, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses,Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine öffentliche Sitzung des Sportausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Sportstättenbeirat statt.

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Antrag des TUS 04 Hohenecken e.V. auf einen
Investitionszuschuss

3. Antrag der TSG 1861 Kaiserslautern e.V. auf einen
Investitionszuschuss

4. Antrag der TSG 1861 Kaiserslautern e.V. auf einen
Investitionszuschuss

5. Antrag des TV Erlenbach e.V. auf einen
Investitionszuschuss

6. Aufstellung des Jahresförderungsplanes 2020

7. Mitteilungen

8. Anfragen

In Vertretung
gez. Joachim Färber
Beigeordneter

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
Stadtteilfest der Innenstadt West

im Stadtpark

Information, Spiel und Spaß für die
ganze Familie, beim Stadtteilfest im
Stadtpark präsentiert sich das Städ-
tebaufördergebiet Innenstadt West
wieder mit seinen ansässigen Institu-
tionen, Vereinen und Einrichtungen.
Das etablierte Nachbarschaftsfest
findet am Samstag, 11. Mai, im Kai-
serslauterer Stadtpark von 11 bis 18
Uhr statt. Mit dem Fest begeht die
Stadt zugleich den „Tag der Städte-
bauförderung“. Alle Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich eingeladen, mit-
zufeiern.

Das Fest hat sich seit über zehn
Jahren als fester Bestandteil der
Quartiersarbeit und Vernetzung der
Akteure im Quartier etabliert. Es dient
für viele Bürgerinnen und Bürger als
wichtiger Anlaufpunkt, möglicher In-
formationsaustausch und Kommuni-
kation und hat sich damit als beliebtes
Familien- und Nachbarschaftsfest be-
währt. Besucherinnen und Besucher
aus der ganzen Stadt und vereinzelt
auch aus dem Landkreis finden den
Weg in den schönen Stadtpark. Viele
Einrichtungen und Vereine werden an
über 40 Ständen präsent sein, um den
Besucherinnen und Besuchern einen
bunten, informativen und abwechs-
lungsreichen Tag zu bescheren. Wie in
den vergangenen Jahren wird eine
Pflanzentauschbörse das Fest berei-
chern, um 16.30 Uhr wird die Kaisers-
lauterer Band „Shaian“ ein Konzert
geben.

Eröffnet wird das Fest durch den
Sozialdezernenten der Stadt Kaisers-
lautern, Joachim Färber. Mit dem
Stadtteilfest am Tag der Städtebau-
förderung wird erlebbar gemacht, wie
die Vernetzung von Quartiersmana-
ger, Vereinen und Institutionen ein
Gebiet prägen kann, wenn alle an den
Prozessen im Quartier mitwirken. Der

Beliebtes Fest in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal

Stadtpark, dessen Umbau und Umge-
staltung im Rahmen der Städtebau-
förderung finanziert wurde, dient hier
in mehrfacher Hinsicht als ideale Ku-
lisse. Er ist Beispiel dafür, wie ein
stadtbildprägender Freiraum aufge-
wertet und somit zu einem identifika-
tionsstiftenden Bestandteil eines
Quartiers werden kann. Die „Innen-
stadt West“ ist eines von derzeit zwei
Projektgebieten des Städtebauförder-
programms „Soziale Stadt“ in Kai-
serslautern. Es geht zurück bis ins
Jahr 2001, als die Stadt Kaiserslau-
tern einen Förderantrag zur Bewilli-

gung von Mitteln aus dem Bund-Län-
der-Programm „Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf – die So-
ziale Stadt“, stellte, der im November
2001 bewilligt wurde. Der Stadtrat
beschloss daraufhin, die Mittel für
Maßnahmen der Stadterneuerung im
Bereich „Innenstadt West“ zu verwen-
den. Seitdem läuft die Sanierung die-
ses rund 42 Hektar großen Gebiets
und ist inzwischen auch weitestge-
hend abgeschlossen. Sie umfasst
Baumaßnahmen ebenso wie Maßnah-
men zur Stärkung der sozialen Struk-
turen. |ps

12. Stadtteilfest
in der Innenstadt-West

Samstag, 11. Mai 2019

16.30 Uhr Konzert mit
„Shaian“

12. Stadtteilfest

11-18 Uhr im Stadtpark
mit Pfl anzentauschbörse!

MUTTERTAG IM ZOO

HAUTNAH ERLEBEN

Zum Tierpark 10 · 67661 Kaiserslautern · Tel.: 06301.7169-0 · zoo-kl.de

12. MAI 2019
ALLE MÜTTER HABEN AN DIESEM TAG FREIEN EINTRITT.

Außerdem laden wir Sie in unserer Zoo-Gaststätte 
auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ein.
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FRAKTIONSBEITRÄGE

Wiedereinführung Parkkarte

Wir haben in den Etatberatungen die
Wiedereinführung der Parkkarte ge-
fordert. Die erste halbe Stunde Par-
ken sollte wieder gebührenfrei wer-
den. Leider fand unser Antrag keine
Resonanz.

Dabei plädieren alle Fraktionen für
eine Stärkung des Innenstadteinzel-
handels. Uns geht es darum, den Be-
such der Innenstadt attraktiver zu
machen, was in Zeiten des immer
stärker werdenden Internethandels

Kostenfreies Parken in den ersten 30 Minuten
auch dringend notwendig ist. Jeder
weiß, die Parkkarte ist ein Kind der
CDU. Wir haben der damaligen Ab-
schaffung der Parkkarte im Rahmen
der Einführung des Entschuldungs-
fonds (KEF) nur unter massivem
Druck zugestimmt, weil die Verwal-
tung behauptete, dass ohne diese
Einnahmen der notwendige städti-
sche Eigenanteil nicht erwirtschaftet
werden könne.

Wenn wir heute allerdings sehen,
dass der städtische Beitrag mittler-
weile so hoch ist, dass wir im KEF in-
zwischen einen Puffer von fast zehn
Millionen Euro haben, fühlen wir uns
über den Tisch gezogen.

Fraktion im Stadtrat

CDU
„Hätten wir dies damals gewusst,

hätten wir einer Abschaffung der
Parkkarte nicht zugestimmt. Wir wer-
den das Thema Parkkarte keines-
wegs ad acta legen, sondern in der
nächsten Wahlperiode erneut auf die
Tagesordnung setzen“, kündigt Man-
fred Schulz, stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender der CDU, an.

Kontakt:

CDU-Stadtratsfraktion Kaiserslautern
Willy-Brandt-Platz 1
67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631 3652408

Mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt

Die neue, von der Stadtverwaltung
aufgestellte Bank um den Baum ne-
ben der ehemaligen Kaiserpfalz sowie
die selbst errichtete Bank einer Bür-
gerinitiative um den Baum vor der Ad-
ler-Apotheke wird von den Bürgerin-
nen und Bürgern sehr gut angenom-
men.

Nach Ansicht der SPD-Fraktion
fehlen generell in der Innenstadt aus-
reichend attraktive Sitzgelegenhei-
ten. Einem entsprechenden SPD-An-

SPD-Fraktion hat Erweiterung der Stadtmöblierung beantragt

trag, der die Verwaltung beauftragt
zu prüfen, ob eine Erweiterung der
Stadtmöblierung mit Sitzgelegenhei-
ten möglich ist, hat der Stadtrat im

April 2019 zugestimmt. Nun gilt es
für die Stadt, weitere Plätze zu finden,
wo die Menschen sich ausruhen, war-
ten und austauschen können.

Fraktion im Stadtrat

SPD

WEITERE MELDUNGEN

Beamte auf Probe ernannt

Neun junge Männer ernannte Feuer-
wehrdezernent Peter Kiefer zu Feuer-
wehrbeamten auf Probe. Im Beisein
des Leiters der städtischen Feuer-
wehr Konrad Schmitt und dessen
Stellvertreter Michael Ufer sowie Ver-
tretern des Personalreferats und des
Personalrats legten die jungen Brand-
meister ihren Treueeid ab und beka-
men vom Beigeordneten Urkunden
überreicht. „Ich freue mich, dass Sie
sich für die Beamtenlaufbahn bei un-
serer Feuerwehr entscheiden haben

Kiefer überreicht neun jungen Feuerwehrbrandmeistern ihre Urkunden

und heiße Sie herzlich bei der Stadt-
verwaltung willkommen“, sagte Kiefer
in seiner Ansprache.

„Für Sie ist das mehr als nur ein Job.
Wer diesen beruflichen Weg beschrei-
tet, der hat nicht nur viel Spaß an der
Sache, sondern geht mit Herzblut, Ta-
tendrang, Mut, Teamgeist und einer
enormen Leistungsbereitschaft an
die täglichen Herausforderungen her-
an. Die Feuerwehr Kaiserslautern bie-
tet Ihnen für Ihre Zukunft eine gute
Perspektive“, unterstrich er. Die Pro-

bezeit geht drei Jahre, danach kann
die Verbeamtung auf Lebenszeit vor-
genommen werden. Seitens der Lei-
tung der Feuerwehr wurden die jun-
gen Beamten daran erinnert, dass mit
der Überreichung der Urkunde eine
klare Gesetzestreue einhergehe. Die
nächste Zeit werde sowohl eine kör-
perliche als auch geistige Herausfor-
derung, bei der das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl untereinander beson-
ders gefördert aber auch gefordert
wird. |ps

Wochenmarktfest am 11. Mai

Am 11. Mai ist es endlich so weit: Die
Stadt und der Wochenmarkt Verein
Kaiserslautern feiern ihr elftes Wo-
chenmarktfest. Bis 14.30 Uhr haben
die Besucherinnen und Besucher die
Gelegenheit, neben dem vielfältigen
Angebot der Marktbeschicker jede
Menge kulinarischer Köstlichkeiten zu
entdecken. Mit dabei ist auch der Ver-
ein Kaiserslautern InKLusiv, der das
neue Angebot der Marktverwaltung
nutzt, sich im Rahmen des Wochen-
marktes mit seiner Arbeit einem brei-
ten Publikum vorzustellen.

Auch bei diesem Wochenmarktfest
ist für Jede und Jeden etwas dabei. Um
11 Uhr wird Bürgermeisterin und
Marktdezernentin Beate Kimmel die
kleinen und großen Gäste begrüßen.
Den ganzen Tag über bieten die Händ-
lerinnen und Händler zu ihrem Waren-
sortiment passend zubereitete Spei-
sen an. So ist bei den Obst- und Ge-
müsehändlern von der Gemüsepfan-

Kaiserslautern InKLusiv mit eigener Aktion vertreten
ne über eine Quiche bis hin zum fri-
schen Obstsalat alles zu haben, wäh-
rend an den Fischständen der vor Ort
geräucherte oder gegrillte Fisch ange-
boten wird. Unterdessen halten die
Metzgereien gegrillte Steaks oder Ge-
flügel bereit, auf einem speziell zu-
sammengestellten Schlemmerteller
lässt sich eine Auswahl verschiedener
Wurstsorten genießen. Dazu wird ein
ganz besonderer Rotwein oder ein
Glas Prosecco geboten, mit denen
sich die Gaumenfreuden noch besser
erleben lassen. Darüber hinaus run-
den internationale Speisen wie ein
mediterraner Spezialitätenteller das
schmackhafte und reichhaltige Nah-
rungsangebot der Marktbeschicker
ab.

Auch für Unterhaltung ist auf dem
Wochenmarktfest bestens gesorgt.
So erwartet die kleinen und kleinsten
Gäste nicht nur ein lustiger Luftbal-
lonkünstler und das allseits beliebte

Kinderschminken, auch eine Hüpf-
burg bietet ausreichend Gelegenheit
zum Toben.

Gemeinsam mit der Aktion Mensch
möchte Kaiserslautern InKLusiv im
Rahmen der europaweiten Aktionsta-
ge die Wochenmarktgäste von 10 bis
13 Uhr dazu einladen, sich für eine in-
klusive Gesellschaft stark zu machen
und die Inklusion bei der Gestaltung
unserer Lebenswelt aktiv in die Hand
zu nehmen. Bei einem „Brunch in
bunt“ und einem inklusiven Riesen-
memory können Menschen mit und
ohne Behinderung mit den Akteuren
ins Gespräch kommen.

Auf der Social Wall von Herzlich Di-
gital werden Fotos mit den Erlebnis-
sen rund um den Aktionstag geteilt,
die die Besucherinnen und Besucher
unter dem Hashtag #missioninklusi-
onkl dorthin geschickt haben. Musi-
kalisch umrahmt wird die Aktion
durch die Band „Shaian“. |ps

Neue VRNnextbike Station in der
Kaiserslauterer Goethestraße eingerichtet

Seit kurzem steht an der Bushaltestel-
le Goetheschule der Linie 104 in der
Nähe des Westpfalz-Klinikums eine
weitere Station des von der Stadt Kai-
serslautern, der SWK Stadtwerke Kai-
serslautern und dem Verkehrsver-
bund Rhein-Neckar (VRN) eingerich-
teten Fahrradvermietsystems
VRNnextbike zur Verfügung. Damit ist
die Zahl der Stationen in dem maß-
geblich von der SWK finanzierten Sys-
tem in Kaiserslautern auf insgesamt
22 Stationen angewachsen.

Wie die Statistiken zeigen, erfreut
sich die Fahrradausleihe in Kaisers-
lautern großer Beliebtheit. 2018 wur-
den fast 50.000 Ausleihen registriert.
Damit liegt die Nachfrage in Kaisers-
lautern im Vergleich zu den anderen
VRNnextbike Städten nach Mann-
heim und Heidelberg an dritter Stelle.
Da die Zahlen für das erste Quartal
2019 mit 7.663 Ausleihen etwa 70
Prozent über dem ersten Quartal
2018 liegen, ist für 2019 noch mal ein
deutlicher Anstieg der Nachfrage zu
erwarten.

Die Studierenden der Technischen
Universität und der Hochschule Kai-
serslautern stellen die größte Nutzer-
gruppe im Kaiserslauterer System.
Mit den jeweiligen Studierendenver-
tretungen wurden mittlerweile Ver-
träge abgeschlossen, die jedem Stu-
dierenden gegen eine geringe Gebühr
im Rahmen des Semesterbeitrages ei-
ne ganzjährige kostenlose Nutzung
der Fahrräder in den ersten 30 Minu-
ten ermöglichen. Weiterhin wurden an
der Technischen Universität und der
Hochschule zusätzliche Ausleihstatio-

Sehr gute Ausleihzahlen für das Jahr 2018 – Neuer RadCard Monatstarif

nen eingerichtet und das System um
weitere Fahrräder ergänzt.

Als Stationen mit der größten
Nachfrage haben sich die Station in
der Trippstadter Straße im Bereich
der Institute, die am Davenport-Platz
und die Station Ecke Königstraße/Ri-
chard-Wagner-Straße in der Nähe der
Einkaufsgalerie K in Lautern heraus-
gestellt.

Um das System zuverlässiger und
widerstandsfähiger gegen Vandalis-
mus und Missbrauch zu machen, wer-
den die Fahrräder nach dem Sommer
mit elektronischen Schlössern, soge-
nannten „Framelocks“ ausgestattet.

RadCard Monatstarif
Ganz neu gibt es jetzt die Möglichkeit,
ein VRNnextbike im RadCard Monats-
tarif auszuleihen. Für monatlich zehn
Euro kann man das VRNnextbike im
gesamten System nutzen und hat bei

jeder Fahrt die ersten 30 Minuten in-
klusive. Der neue Tarif verlängert sich
automatisch um einen weiteren Mo-
nat, wenn er nicht bis zwei Wochen
vor Ablauf gekündigt wird.

Der VRN, die SWK und die Stadtver-
waltung sehen in VRNnextbike eine
hervorragende Ergänzung des öffent-
lichen Nahverkehrs und eine weitere
Alternative für eine umweltfreundli-
che Mobilität für die Menschen, die in
Kaiserslautern leben, arbeiten, stu-
dieren oder eine Schule besuchen.
Gerade in Zeiten von Stickoxid- und
Feinstaub-Diskussionen sowie dro-
henden Fahrverboten wird ein um-
weltschonender beziehungsweise
nachhaltiger Verkehr in den Innen-
städten immer wichtiger. |ps

Weitere Informationen:

www.vrnnextbike.de

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN

Kinderfest „Fun & Action in der City“
Historische Orgel in der Fackelstraße

Schöner Platz, schöner Blick, aber keine Sitzgelegenheit FOTO: RÖDLER

Neun junge Männer ernannte Feuerwehrdezernent Peter Kiefer zu Feuerwehrbeamten auf Probe FOTO: PS

FOTO: PS

Am 18. Mai findet von 10 bis 16 Uhr in der Fußgängerzone, rund um die Stiftskirche und Am Altenhof wieder
das beliebte Kinderfest „Fun & Action in der City“ statt. Neben den zahlreichen Aktionen in der Innenstadt
präsentiert der Schaustellerverband Barbarossa e.V. bereits eine Woche vor Kerwestart am 24. Mai unter
anderem eine historische Orgel in der Fackelstraße, die für Stimmung sorgt. FOTO: VIEW - DIE AGENTUR


